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1. Ausfertigung

Gegenstand: Bauart zur Errichtung von tragenden, raumabschließenden Wandkonstruktio-
nen in Holzständerbauweise mit einer beidseitigen, unsymmetrischen Beklei-
düng und einer Gefachdämmung zur Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse
F 30 bei einseitiger Brandbeanspruchung gemäß DIN 4102-2:1977-09 [1].

entsprechend:

Antragsteller:

Geltungsdauer bis:

Bearbeiter:

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VwV TB) Baden-Würt-
temberg vom 20. Dezember 2017.

Teil C4, lfd. Nr. C 4. 1 - Bauarten zur Errichtung von [... ] tragenden Wänden, an
die Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer gestellt werden.

GUTEX Holzfaserplattenwerk
H. Henselmann GmbH & Co. KG

Gutenburg 5
79761 Waldshut-Tiengen

23. Juli 2025
Leipzig GmbU 111

Dipl.-Ing. Hendrik Fischkandl

Annemarie Wüstemann, M.Sc.
\ SAG 02.

MB" 0800

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der oben genannte ^genstand nj
den Landesbauordnungen anwendbar. -'--. --... -.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis
P-SAC 02/111-740 vom 30. März 2015.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ist erstmals am 30. März 2015 ausgestellt worden.

Dieses allgemeine bauaufsichttiche Prüfzeugnis umfasst 14 Seiten und 3 Anlagen.

Dieses Dokument darf nur ungekürzt vervielfältigt und veröffentlicht werden. Als rechtsverbindliche Form gilt die deutsche Schrift-
form mit Originalunterschriften und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen (AGB) der MFPA Leipzig Gmbh.
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D.PL.11021-01^0

Durch die DAkkS GmbH nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkredl-
tiertes Prüflaboralorium. Die Urkunde kann unter \Anww. m1pa-
leipzig.de eingesehen werden.

Nach Landesbauordnung (SAC02) anerkannte und nach Bau-
produktenverordnung (NB 0800) notifizierte PÜZ-Stelle.
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wesen Leipzig mbH (MFPA Leipzig GmbH)
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Handelsregister:
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Dr.-lng. habil. Jörg Schmidt
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Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne
der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvor-
haben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber der Bauart haben das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis, unbe-
schadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen" dem Anwender der
Bauart in Form von Kopien zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine
bauaufsichtliche Prüfzeugnis an derVerwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behörden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu
stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine aus-
zugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der Prüfstelle Gesellschaft für Materialfor-
schung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen mbH. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften
dürfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen. Übersetzungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis "Von der Gesellschaft für Ma-
terialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen mbH nicht geprüfte Übersetzung der deut-
sehen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses können nachträglich ergänzt und geändert werden,
insbesondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordern.

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis aufgeführte Ba
weises der Übereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis).

h-
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1.1

1. 1. 1.

1.1.2.

1.2

1.2. 1.

1. 2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Besondere Bestimmungen

Gegenstand und Anwendungsbereich des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-
Zeugnisses

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt für die Herstellung und Anwendung von tragen-
den, raumabschließenden Holzständerwandkonstruktionen. Die Wandkonstruktionen bestehen

hierbei aus einem hlolzständerwerk mit einer beidseitigen, unsymmetrischen Bekleidung und einer
erforderlichen Gefachdämmung zur Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse F 30 Benennung
(Kurzbezeichnung) "F 30-B" gemäß DIN 4102-2: 1977-09 [1]. Die Einstufungen der jeweiligen
Holzständerwandkonstruktion gelten jeweils bei einseitiger Brandbeanspruchung gemäß DIN
4102-2:1977-09 [1].

An die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis aufgeführten tragenden, raumab-
schließenden Holzständerwandkonstruktionen werden Anforderungen an die Feuerwiderstands-
dauer gemäß der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VwV TB) Baden-Würt-
temberg vom 20. Dezember 2017 (Az. : 45-2601.1/51 (UM) und Az. : 5-2601.3 (WM)), Teil C4, lfd.
Nr. C 4. 1 gestellt.

Die tragenden, raumabschließenden Holzständerwandkonstruktionen bestehen im Wesentlichen

aus einer Holzkonstruktion als Tragkonstruktion (Abschnitt 4.2. 1) mit einer beidseitigen Beklei-
düng (Abschnitt 4. 2.2 und 4.2. 3) sowie einer zwischen der Holzkonstruktion angeordneten Ge-
fachdämmung (Abschnitt 4. 2.4).

Im Folgenden werden die Konstruktionen als Holzständerwandkonstruktionen bezeichnet.

Weitere Angaben für die Bauart sind der Tabelle 1 sowie der Anlage 2 zu dies
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis zu entnehmen.

allgem

Anwendungsbereich

Die Wandkonstruktionen, ausgeführt als hlolzständerwandkonstruktionen,
baulichen Anlage errichtet.

^eipzi9Gmby "1
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Bei der Ausführung der Holzständerwandkonstruktionen, als Außenwandkonst' , " """ g
gebenenfalls bauaufsichtliche Anforderungen zu beachten. Die Anforderungen der '' an-
desbauordnung sind zu beachten.

Die Einstufung der jeweiligen Holzständerwandkonstruktion nach DI N 4102-2: 1977-09 [1] in die
Feuerwiderstandklassen gilt nur, wenn die die Wandkonstruktion aussteifenden und unterstützen-
den Bauteile in ihrer aussteifenden und unterstützenden Wirkung mindestens ebenfalls der ange-
gebenen Feuerwiderstandsklasse angehören.

Die tragenden, raumabschließenden Holzständerwandkonstruktionen dürfen mit einer beliebigen
Wandbreite, jedoch nur mit Wandhöhen ̂  5000 mm in Abhängigkeit der Tragkonstruktion herge-
stellt werden. Für Wandhöhen bis 3000 mm gelten die angegebenen Mindestquerschnitte und
maximal zulässigen Spannungen nach den Angaben in Abschnitt 4. 3 und Anlage 2 dieses allge-
meinen bauaufsichtlichen Prüfeeugnisses. Für Wandhöhen bis 5000 mm erhöhen sich die erfor-
derlichen Mindestquerschnitte in Abhängigkeit der zulässigen Schlankheit (Tabelle 3). Die in Ab-
schnitt 4. 2. 1 angegebenen Mindestquerschnittswerte dürfen nicht unterschritten werden.

Die Decken- und Fußbodenanschlüsse müssen so ausgeführt werden, dass die Einhaltung der
Feuerwiderstandsklasse gewährleistet wird. Die tragenden, raumabschließenden Holzständer-
wandkonstmktionen müssen an der tragenden Decken- bzw. Dachkonstruktion gemäß den Best-
immungen in Abschnitt 4.4 angeschlossen werden.
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1.2.6. Durch zusätzliche übliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu 0, 5 mm Dicke wird die Einstufung
in die angegebene Feuerwiderstandsklasse nicht beeinträchtigt.

1.2.7. Dampfbremsen/Dampfsperren beeinflussen die Einstufung in die angegebene Feuerwiderstands-
klasse nicht.

1. 2.8. Für den Einbau von Steckdosen, Schalterdosen, Verteilerdosen usw. sind die Vorgaben in Ab-
schnitt 4. 2.5 zu beachten. Einbauten dürfen an jeder beliebigen Stelle angeordnet werden. Ein
gegenüberliegender Einbau ist nicht zulässig.

Bei der Verwendung spezieller Produkte zum Verschließen von Etektroinstallationsöffnungen ist
die Eignung dieser Einbauten in Verbindung mit den Holzständerwandkonstruktionen, z. B. im
Rahmen der Erteilung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, nachzuweisen.

1.2.9. Für die Durchführung von Rohrleitungen, elektrischen Leitungen, Instatlationskanälen, Kabelka-
nälen oder Lüftungsleitungen sind Abschottungen erforderlich, deren Feuerwiderstandsklasse
nach DIN 4102-9:1990-05 [2] bzw. DIN 4102-11:1985-12 [3] gesondert nachzuweisen ist. Es sind
weitere Eignungsnachweise, z. B. im Rahmen der Erteilung einer allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung, erforderlich.

1.2. 10. Wenn in der raumabschließenden Wand mit bestimmter Feuerwiderstandsklasse Feuerschutzab-
Schlüsse oderVerglasungen mit bestimmter Feuerwiderstandsklasse eingebaut werden sollen, ist
die Eignung dieser Einbauten in Verbindung mit der Wandkonstruktion nachzuweisen. Es sind
weitere Eignungsnachweise, z. B. im Rahmen der Erteilung einer allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung, erforderlich.

1.2.11. Aus den für die Bauart gültigen technischen Baubestimmungen (z. B. Bauordnung, Sonderbau-
Vorschriften oder Richtlinien) können sich weitergehende Anforderungen oder ggf. Erleichtemn-
gen ergeben.

1.2. 12. Soweit Anforderungen an den Wärmeschutz oder Schallschutz gestellt werden, sind weitere
Nachweise zu erbringen

1.2.13. Der Antragsteller erklärt, dass in der Bauart keine Produkte verwendet werden, die der Gefahr-
stoffverordnung, der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 (CLP) sowie der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 und der Chemikalien-Ozonschicht-
Verordnung (D) unterliegen bzw. dass er Auflagen aus den o.a. Verordnungen (insbesondere der
Kennzeichnungspflicht) einhält.

Weiterhin erklärt der Antragsteller, dass er - sofern für den Handel und das Inverkehrbringen oder
die Verwendung Maßnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den Um-
weltschutz zu treffen sind - diese veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise bekan cht. Die

Prüfstelle hat daraufhin keinen Anlass gesehen, die Auswirkungen der Bauprod. e im ein e u-
ten Zustand auf den Gesundheits- und Umweltschutz zu überprüfen. /'
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2 Bestimmungen für die Bauart

2. 1 Eigenschaften und Zusammenstellung

Für die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten Angaben
hinsichtlich der Bezeichnungen, der Materialkennwerte, der Klassifizierungen und des Verwend-
barkeitsnachweises. Bei Verwendung der Bauprodukte ist darauf zu achten, dass die angegebe-
nen Verwendbarkeitsnachweise gültig sind.

2.2 Grundlegende Prüfdokumente

Die Liste der Prüfdokumente, die die Grundlage zur Erteilung des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeugnisses bildet, ist bei der MFPA Leipzig GmbH hinterlegt und wird auf Anfrage den zu-
ständigen Behörden zur Verfügung gestellt.

2. 3 Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackungen, Transport und Lagerung müssen so erfolgen, dass die für die Bauart zusammen-
gehörigen Zubehörteile nicht mit Wasser in Berührung kommen, keiner erhöhten Feuchtigkeit aus-
gesetzt sind, frostfrei und vor erhöhten Temperaturbeanspruchungen, sowie vor nicht zulässiger
mechanischer Beanspruchung geschützt werden.

Dürfen die zusammengehörigen Systembestandteile der Bauart nur in bestimmter Lage gelagert,
transportiert oder eingebaut werden oder besteht Verwechselungsgefahr, so sind entsprechende
Hinweise auf dem Transportgut anzubringen.

Weitergehende Herstellerangaben zu den einzelnen Bauprodukten gemäß Tabelle 1 sind zu be-
achten.

2.4 Kennzeichnung und Aufbauanleitung

Zusammengehörige Systembestandteile zur Erstellung der Holzständerwandkonstruktion in Ver-
bindung mit einer Bekleidung sind eindeutig zu kennzeichnen.

Für die jeweilige tragende, raumabschließende Holzständerwandkonstruktion ist eine schriftliche
Aufbauanleitung zur Verfügung zu stellen. Der Hersteller hat die Aufbauanleitung in Übereinstim-
mung mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis zu erstellen. Die Aufbauanleitung
muss die für die hlolzständerwandkonstruktion relevanten Teile sowie die folgenden Angaben ent-
halten:

Angaben zu dem konstruktiven Aufbau der Holzständerwandkonstruktion.

Angaben zum Aufbau der Holzständerwandkonstruktion (z. B. Ausführung der Befestigun-
gen, Befestigungsabstände, Stoßausführung, ggf. Anschlüsse an angrenzende Wände und
Decken).

Zeichnerische Darstellungen zum konstruktiven Aufbau und Einbau der Holzständerwand-
konstruktion.

Die Aufbauanleitung muss zusammen mit den Systembestandteilen der olzstände
Konstruktion ausgeliefert werden. ,~^

Leipzig GmbH

d-
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Tabelle 1 Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte

Rohdichte

(Nennmaße)Bauproduktbezeichnung/ggf. /MQn^marta\ (Nennroh-
Verwendbarkeitsnachweis

[mm]

Holzunterkonstruktion(Tragkonstruktion)

Nadelschnittholz (ä C 24),
Laubschnittholz (ä D 30)
gemäß DI N EN 338: 2016-07 [4]
bzw. Brettschichtholz (ä GL24c)
gemäß DIN EN 14080: 2013-09 [5] in Ver-
bindung mit DIN 20000-3: 2015-02 [6]

Bekleldung/Beplankung

GUTEX Multitherm®

gemäß DIN EN 13171: 2015-04 [7]

GUTEX Thermowall®-gf(Nut + Feder)
Holzfaserdämmplatte

gemäß DIN EN 13171: 2015-04 [7]

OSB/3 Verlegeplatten
gemäß DIN EN 13986: 2015-06 [8]

Bauplatte GKB
gemäß DIN EN 520: 2009-12 [9] sowie
DIN 18180: 2014-09 [10]

FERMACELL Gipsfaser-Platte
gemäß ETA-03/00502) bzw.
aBGZ.9. 1-4343»

Armiertes Putzsystem
GUTEX Klebe- und Spachtelputz gemäß
DIN 18550-2: 2018-01 [11]

Gefachdämmung

GUTEX Thermoflex

Flexible Holzfaserdämmplatte gemäß
DINEN 13171: 2015-04 [7]

GUTEX Thermofibre

Holzfaser-Einblasdammung gemäß ETA
Nr. ETA-12/01812'undnach
DINEN 13171:2015-04(7]

> 60x140

ä 60x160

ä 60

ä 60

ä 15,0

> 12,5

12, 5/18,0

ä6

> 140

> 160

ä 160

dichte)
[kg/m3]

ä 4201»

140

185

> 600

> 680

1150 ±50

> 40

ä 50

37 ± 34'

Sonstiges

Verbindungsmittel

1) Mittelwert der Rohdichte pmean in Abhängigkeit der Holzart (geringste Rohdichte für Na
21 ETA - European Technical Assessment

31 aBG - allgemeine Bauartgenehmigung
"' Einblas-Rohdichte (raumfüllend)

Baustoffklassifizierung
(bauaufsichtliche

Benennung)

normalentflammbar

normalentflammbar

normalentflammbar

normalentflammbar

nichtbrennbar

nichtbrennbar

nichtbrennbar

normalentflammbar

normalentflammbar

Leipzig SmbH
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3 Ubereinstimmungsnachweis

(1) Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfaeugnis aufgeführte Bauart - Holzständerwand-
Konstruktion - bedarf des Nachweises der Übereinstimmung (Ubereinstimmungserklärung des An-
wenders) nach den Vorgaben der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VwVTB)
Baden-Württemberg vom 20. Dezember 2017, Az. : 45-2601. 1/51 (UM) und Az. : 5-2601. 3 (WM).

Danach muss der Anwender, der die jeweilige Holzständerwandkonstruktion erstellt hat, in einer
schriftlichen Obereinstimmungserklärung (Muster siehe Anlage 1) bestätigen, dass die von ihm
ausgeführte Holzständerwandkonstruktion den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtli-
chen Prüfzeugnisses entspricht.

(2) Der Anwender muss im Rahmen der Ubereinstimmungserklärung (Muster siehe Anlage 1) eine
Kontrolle etwaiger erforderlicher Kennzeichnungen der verwendeten Bauprodukte mit allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassungen, allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen bzw. europä-
isch technischen Bewertungen vornehmen.

4 Bestimmung für die Ausführung

4. 1 Bestimmungen für die ausführenden Firmen

Die Errichtung/der Aufbau der Holzständerwandkonstruktion darf nur von Unternehmen ausge-
führt werden, die für diese Arbeiten nach § 44 nach Landesbauordnung Baden-Württemberg der
Fassung vom 5. März 2010 (GBI. S. 357, ber. S. 416), zuletzt geändert am 18. Juli 2019 (GBI S.
313) bzw. nach dem entsprechenden Paragraphen der Landesbauordnung der übrigen Bundes-
länder geeignet sind. Andere Firmen dürfen den Einbau nur ausführen, wenn eine Einweisung
des Montagepersonals durch Fachkräfte von Firmen erfolgt, die auf diesem Gebiet die dazu er-
forderlichen Erfahrungen besitzen.

Die in den folgenden Abschnitten aufgeführten Anforderungen zu dem konstruktiven Aufbau der
Holzständerwandkonstruktionen sowie die Einhaltung der Einbaubedingungen sind hierbei zu be-
achten.

4. 2 Konstruktiver Aufbau der Wandkonstruktion

Eine Übersicht der aufgeführten Konstruktionsvarianten sowie exemplarische Wandquerschnitte
der Konstruktionsvarianten sind tabellarisch in Anlage 2 zusammengestellt.

4.2. 1 Tragkonstruktion

Die Schwelle, das Rahm und die Ständer der Tragkonstruktion müssen aus Bauholz für tragende
Zwecke mindestens der Festigkeitsklasse C 24 für Nadelschnittholz, mindestens der Festigkeits-
klasse D 30 für Laubschnittholz nach DIN EN 338: 2016-07 [8] (sortiert nach DIN EN 14081-1:
2016-06 [18]) bzw. S GL24c für Brettschichtholz gemäß DIN EN 14080: 2013-09 [5] in Verbindung
mit DIN 20000-3: 2015-02 [6] ausgeführt werden. Das Rahm- und Schwellholz ist mit den Min-
destabmessungen der Ständer der Tragkonstruktion auszuführen.

Der Achsabstand der Ständer ist mit a ^ 833 mm auszuführen.

Die Verbindung der Ständer mit Rahm- und Schwellholz hat kraftschlüs?' nach s
messung Qedoch mit mindestens 2 Verbindungsmitteln) zu erfolgen. .

eher Be-

Leipzig GmbH
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Konstruktionsvariante 1: F30-B mit GUTEX Multitherm®

Die Mindestabmessung der Tragkonstruktion beträgt bx h = 60 mm x 140 mm. Das Mindest-
querschnittsmaß der Ständer ergibt sich aus dem brandschutztechnisch nachgewiesenen Quer-
schnitt.

Die maximal zulässige Spannung im Holzquerschnitt der Ständer liegt bei Oc.o.d = 2, 50 N/mm2.

Konstruktionsvariante 2: F30-B mit GUTEX Thermowall®- f

Die Mindestabmessung der Tragkonstruktion beträgt bxh = 60 mmx 160 mm. Das Mindest-
querschnittsmaß der Ständer ergibt sich aus dem brandschutztechnisch nachgewiesenen Quer-
schnitt.

Die maximal zulässige Spannung im Holzquerschnitt der Ständer liegt bei Ausführung der Ge-
fachdämmung mit GUTEX Thermoflex (Variante 2a) bei üc, o,d= 2, 50 N/mm2 und bei Ausführung
der Gefachdämmung mit GUTEX Thermofibre (Variante 2b) bei und Oc, o,d = 1, 52 N/mm2.

4.2.2 Ausführung der Bekleidung/Beplankung auf der Wandinnenseite

Die Bekleidung der Wandinnenseite sowie die Befestigung ist gemäß den Angaben in Tabelle 2
auszubilden. Dabei sind hinsichtlich Fugenausführung und Fugenanordnung der Platten folgende
Randbedingungen einzuhalten:

Die Fugenausbildung der unteren Plattenlage (OSB/3 Platten, Plattengröße
bxh ä 1250 mmx 3000 mm) erfolgt als stumpfer Stoß und wird luftdicht verklebt.

Der Plattenlängsstoß der unteren Lage (OSB/3 Platten) ist direkt auf den Ständern auszufüh-
ren.

Die Fugenausbildung der äußeren Plattenlage (Bauplatte GKB, Plattengröße
b x h ä 1250 mm x 2500 mm) erfolgt als stumpfer/dichter Plattenstoß (Fugenbreite ä 1 mm).

Horizontalfugen der äußeren Plattenlage sind mit einem Versatz ä 500 mm auszuführen.

Die Ausführung von Kreuzfugen in den einzelnen Plattenlagen ist nicht zulässig.

Tabelle 2 Angaben zur Bekleidung der Wandinnenseite, Verbindungsmitteln, Mindestabmessungen,
Befestigungsmittelabstand, Reihenabstand und Mindesteindringtiefe.

Verbin-
dungsmittel

Klammern

Schrauben

Abmessungen

[mm]

>1,8x11,0x502>

> 3, 5 x 504'

Befestigungsmittelabstand Reihenabstand

[mm]
Bekleidung

innere Lage
OSB/SPIatte, raum-
hoch stehend ver-

legt1»
d> 15,0mm

äußere Lage (Sicht-
läge)
Bauplatte GKB,
stehend verlegt5'
d > 12,5mm

1) Die Befestigung erfolgt umlaufend und direkt in der Schwelle, dem Rahm und den Standern (Mi steindring-
tiefe > 35 mm)

2) Stahldrahtklammer: Drahtabmessung x Rückenbreite x Klammeriange
3) Abstand zum Plattenrand ä 20 mm

4) Schnellbauschraube: Schaftdurchmesser x Schraubenlänge

5) Die Befestigung erfolgt umlaufend und auf der Mittelachse der GKB-Lage (625 mm, Minde ein nng-
tiefe a 12, 5 mm) g^g Q2

NB 0800

Schrauben > 3, 9 x 254>

[mm]

aä1503'

a & 2503'

a S 2503'

e< 833

e< 833

es 833
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4.2.3 Ausführung der Bekleidung/Beplankung auf der Wandaußenseite

Konstruktionsvariante 1: F30-B mit GUTEX Multitherm®

Die Bekleidung der Wandaußenseite sowie die Befestigung ist gemäß den Angaben in Tabelle 3
auszubilden. Dabei sind hinsichtlich Fugenausführung und Fugenanordnung der GUTEX Mul-
titherm® Platten b x h s 2573 mm x 1220 mm folgende Randbedingungen einzuhalten:

Horizontal- und Vertikalstöße sind mit Nut-Feder Verbindung ausgebildet und werden dicht
gestoßen.

Die vertikalen Stoßfugen sind bevorzugt auf den Ständern mit einem Mindeststoßfugenver-
satz von 430 mm auszuführen.

Die Anordnung von Kreuzfugen ist unzulässig.

Die hier gemachten Angaben sind Mindestangaben bzw. Mindestanforderungen auf Grundlage
durchgeführter Feuerwiderstandsprüfungen.

Tabelle 3 Angaben zur Bekleidung der Wandaußenseite für Konstruktionsvariante 1, Verbindungsmit-
teln, Mindestabmessungen, Befestigungsmittelabstand, Reihenabstand und Mindestein-
dringtiefe.

Verbindungs-
mittel

Abmessungen

[mm]

ä2,0x27x1002'

Befestigungs-
mittelabstand

[mm]

a < 1003'

Reihen-
abstand

[mm]
Bekleidung

GUTEX Multitherm® liegend ver-
legt (im Verband)1' Klammem ä2,0x27x 1002' a < 1003' e< 833
d s 60 mm

1) Die Befestigung erfolgt direkt in der Schwelle, dem Rahm und den Ständern (Mindesteindringtiefe £ 40 mm)
2) Breitrückenedelstahlklammer: Drahtabmessung x Rückenbreite x Klammerlänge
3) Abstand zum Plattenrand 15-20 mm

Konstruktionsvariante 2: F30-B mit GUTEX Thermowall®- f

Die Bekleidung der Wandaußenseite ist gemäß den Angaben in Tabelle 3 auszubilden. Dabei sind
hinsichtlich Fugenausführung und Fugenanordnung der GUTEX Thermowall®-gf Platten
(b x h s 2600 mm x 1200 mm) folgende Randbedingungen einzuhalten:

hforizontal- und Vertikalstöße sind mit Nut-Feder Verbindung ausgebildet und werden dicht
gestoßen.

Die vertikalen Stoßfugen sind bevorzugt auf den Ständern mit einem Mindeststoßfugenver-
satz ä 555 mm auszuführen.

Die Anordnung von Kreuzfugen ist unzulässig.

Die hier gemachten Angaben sind Mindestangaben bzw. Mindestanforderunger) u Grün
durchgeführter Feuerwiderstandsprüfungen. ./ raa
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Tabelle 4 Angaben zur Bekleidung der Wandaußenseite für Konstruktionsvariante 2, Verbindungsmit-
teln, Mindestabmessungen, Befestigungsmiftelabstand, Reihenabstand und Mindestein-
dringtiefe.

Verbindungs-
mittel

Abmessungen

[mm]

Befestigungs-
mittelabstand

[mm]

Reihen-
abstand

[mm]

Klammern ä2,0 x 27 x 1002> aä1253> es 833

Bekleidung

GUTEX Thermowall®-gf liegend
verlegt (im Verband)11
d ä 60 mm
GUTEX Klebe- und Spachtelputz4»
Armierungsputz
da 6 mm

1) Die Befestigung erfolgt direkt in der Schwelle, dem Rahm und den Ständern (Mindesteindringtiefe s 40 mm)
2) Breitrückenklammer: Drahtabmessung x Rückenbreite x Klammerlänge
3) Abstand zum Plattenrand 15-20 mm

4) Das Armierungsgewebe wird mit einer Überlappung von 100 mm angeordnet. Wird der armierte Grundputz in 2
Schichten aufgetragen, erfolgt die Armierung auf trockenem Kratzspachteluntergrund.

4. 2.4 Gefachdämmung

Der zwischen den Ständern der Tragkonstruktion vorliegende Gefachhohlraum ist holhraumfül-
lend gemäß Anlage 2 auszudämmen. In Abhängigkeit der konstruktiven Ausführung der Wand-
Konstruktion hinsichtlich der Bekleidung sind folgende Dämmstoffe zulässig. Es sind weiterhin die
hier gemachten Angaben zu den Einbaubedingungen zu beachten.

Für die Konstruktionsvarianten 1 und 2a ist der zwischen den Ständern der Tragkonstruktion vor-
liegende Gefachhohlraum mit GUTEX Thermoflex. Der plattenförmige Dämmstoff muss mit einem
entsprechenden Übermaß (Stauchung ca. 10 mm) zugeschnitten und zwischen den Ständern der
Tragkonstruktion flankenformschlüssig und stramm eingebaut werden. Die Fugen der stumpf ge-
stoßenen Dämmschichten müssen dicht sein. Bei mehrlagigen Dämmschichten sind die Stöße
versetzt auszuführen. Materialangaben zu dem verwendeten Dämmstoff sind Tabelle 1 zu ent-
nehmen.

Für Holzständerwandkonstruktionen der Konstruktionsvariante 2b muss der zwischen den Stän-

dem der Tragkonstruktion vorliegende Gefachhohlraum mit Holzfaser-Einblasdämmung GUTEX
Thermofibre gedämmt werden. Die Holzfaser-Einblasdämmung ist über ein Einblasloch
(0^100 mm) bei Gefachbreiten s 700 mm bzw. über zwei Einblaslöcher bei Gefachbreiten
ä 700 mm, 200 mm unterhalb des Rahms einzubringen und mit einem Teleskopschlauch gleich-
mäßig im Gefach zu verteilen. Die Einblas-Rohdichte muss 37 ± 3 kg/m3 betragen und ist mittels

Einfüllprobe unter Beachtung der Herstellerangaben nachzuweisen. Eine gleichmäßige Verteilung
der Holzfaser-Einblasdämmung muss gewährleistet werden. Die vorliegende Einblasöffnun ist
mit dem Kreisausschnitt und Klebeband BTI DD Dichtband luftdicht zu verschließen aterialan-
gaben zu dem verwendeten Dämmstoff sind Tabelle 1 zu entnehmen.

"^

4. 2. 5 Einbauten Leipzig GmbH III

us-Der Einbau von Steckdosen, Schalterdosen usw. ist nur auf der Wandinnenseitip u
lichen Kompensationsmaßnahmen (Umhausung, siehe Anlage 3) zulässig. Als tijm
FERMACELL Gipsfaser-Platten zulässig, Außenabmessungen: bx h xd = 200 x 2 ./

Die Umhausung besteht aus 5 Lagen FERMACELL Gipsfaser-Platten. Davon sind 2 Platte»
mit einer Dicke von 18 mm als Boden der Umhausung (ohne Bohrung) vorzusehen. Die Dicke der
übrigen Plattenlagen wird entsprechend der Tiefe der Bohrung gewählt.

Die Befestigung der Plattenlagen untereinander erfolgt mit Fugenspachtel und Schnellbauschrau-
ben, 3, 9 x 25 mm mit Grobgewinde positioniert in den Ecken und über die hlälfte der Länge der
Umhausung. Die dahinter liegende Dämmung wird im Bereich des Einbaus lokal ausgespart. Die
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Befestigung der Umhausung erfolgt mit mindestens 4 Schnellbauschrauben ä 0 3, 9 mm x 30 mm
direkt in der Lage aus OSB/3 Platten. Der Durchmesser der Bohrung in der OSB- Platte hat
0 68 mm zu betragen.

Bei der Verwendung spezieller Produkte zum Verschließen von Elektroinstallationsöffnungen ist
die Eignung dieser Einbauten in Verbindung mit der hlolzständerwandkonstruktion, z. B. im Rah-
men der Erteilung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, nachzuweisen.

4. 3 Statische Bemessung

Die Holzständerwandkonstruktionen müssen nach den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik unter Beachtung der nachfolgenden konstruktiven Vorgaben statisch bemessen werden. Die
statische Bemessung der Holzständerwandkonstruktionen ist nicht Bestandteil dieses allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses. Die weiteren Bestimmungen der für den Holzbau gültigen
technischen Baubestimmungen sind zu beachten.

Ferner müssen die Anforderungen der jeweiligen produktrelevanten Verwendbarkeitsnachweise
sowie die Herstellerangaben zu den verwendeten Bauprodukten beachtet werden.

Wandhöhen ä3000 mm

Für Wandhöhen bis 3000 mm gelten die für die Holzständerwandkonstruktion nachgewiesenen
Mindestquerschnittswerte bx h = 60 mm x 140 mm bzw. bx h = 60 mm x 160 mm und die maxi-
mal zulässige Spannungen (siehe Abschnitt 4.2. 1 und Anlage 2) im hlolzquerschnitt der Ständer
für den Lastfall Brand. Das Mindestquerschnittsmaß der Ständer ergibt sich aus dem brandschutz-
technisch nachgewiesenen Querschnitt.

Wandhöhen > 3000 mm bis 5000 mm

Die folgenden Angaben zur Höhenextrapolation gelten nur für Tragkonstruktionen mit Vollholz-
Querschnitten. FürWandhöhen > 3000 mm bis 5000 mm erhöhen sich die erforderlichen Mindest-

querschnittsabmessungen in Abhängigkeit der zulässigen Schlankheit für Xy (Angaben zur Achs-
bezeichnung vgl. Abbildung 1) beim Knicken aus derWandebene. Die Angaben zu der zulässigen
Schlankheit für Wandhöhen > 3000 mm bis 5000 mm müssen eingehalten werden. Die Schlank-
heit der Ständer ist dabei ohne Ansatz der Beplankung zu berechnen. Die Knicklänge der Ständer
ist gleich der Wandhöhe anzusetzen. Die für den Brandfall nachgewiesene Spannungen (Ta-
belle 5) sind einzuhalten. Die Mindestquerschnitte von bxh =60 mmx 140 mm bzw.
bx h = 60 mm x 160 mm (abhängig von der Konstruktion gemäß Anlage 2) dürfen nicht unter-
schritten werden.

Konstruktionsvariante 1: F30-B mit GUTEX Multitherm®

Die für den Brandfall nachgewiesene Spannung Oc,o,d = 2,5 N/mm ist einzuhalten. Die Mindest-
querschnitte bx h = 60 mm x 140 mm dürfen nicht unterschritten werden.

Für Wandhöhen > 3000 mm bis 5000 mm erhöhen sich die erforderlichen Mindestquerschnitts-
abmessungen in Abhängigkeit der zulässigen Schlankheit. Diese beträgt bei den Ständerquer-
schnitten bx h = 60 mm x 140 mm: A-y ä 74.

Konstruktionsvariante 2: F30-B mit GUTEX Thermowall®-gf

Die für den Brandfall nachgewiesenen Spannungen Oc, o. d = 2, 50 N/mm2 (2a) bzw. Oc, o, d = 1, 52

N/mm2 (2b) sind einzuhalten. Die Mindestquerschnitte bzw. bx h = 60 mm x 160 mm dürfen nicht

unterschritten werden.

Für Wandhöhen > 3000 mm bis 5000 mm erhöhen sich die erforderlichen Mind hnitts-
abmessungen in Abhängigkeit der zulässigen Schlankheit. Diese beträgt b ' den Sta er-
schnitten bxh = 60 mmx 160 mm: Xy <: 65.

S^^5 i"
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Tabelle 5 Zulässige Schlankheit bei hlöhenextrapolation bis zu einer Wandhöhe von 5 m

Wandaußenselt»

r

\

Ständer

4.4

6

(1)

(2)

WandlnnanseH»

^B.

Variante

1

2a

2b

Anschlüsse

Mindestabmessung

b x h [mm]

>60xä140

ä60xä160

>60xä160

Zulässige
Schlankheit

Ay
74

65

65

zul. Spannung

Oc, o, d [N/mm2]

2, 50

2, 50

1, 52

Die Holzständerwandkonstruktionen müssen dicht und kraftschlüssig mit den angrenzenden Bau-
teilen, Decken- und Fußbodenanschlüssen verbunden werden. Die Einhaltung der Feuerwider-
standsklasse muss gewährleistet werden.

Bestimmungen für die Nutzung und Wartung

Die Anforderungen der hlolzständerwandkonstruktionen an den Brandschutz sind auf Dauer nur
sichergestellt, wenn diese stets in ordnungsgemäßem Zustand gehalten werden (z. B. keine me-
chanische Beschädigung).

Im Falle des Austausches beschädigter oder zerstörter Bestandteile der Holzständerwandkon-
struktionen ist darauf zu achten, dass die neu einzusetzenden Materialien sowie der Einbau dieser
Materialien den Bestimmungen und Anforderungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-
Zeugnisses entsprechen.

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird auf Grund des § 19 der Landesbauordnung
Baden-Württemberg (LBO) vom 5. März 2010 (GBI. S. 357, ber. S. 416), zuletzt geändert am 18.
Juli 2019 (GBI. S. 313) sowie auf Grundlage der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestim-
mungen (VwVTB) Baden-Württemberg vom 20. Dezember 2017 Az. : 45-2601. 1/51 (UM) und Az.:
5-2601. 3 (WM), Teil C4, lfd. Nr C 4. 1 erteilt.

In den Landesbauordnungen der übrigen Bundesländer sind entsprechende,
enthalten.

chtsgrund n
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis kann innerhalb eines Monats nach Aus-
Stellung Widerspruch erhoben werden.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gesellschaft für Materialforschung
und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH, Hans-Weigel-Straße 2b, 04319 Leipzig ein-
zulegen.

Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der Zeitpunkt des Eingangs der Wider-
spruchsschrift bei der Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen
Leipzig mbh).

Leipzig, den 24. Juli 2020

Di l. -lng. hlendrik Fischkandl
Prüfstellenleiter

..^

KB^ 111

\ ¥' 00
A em ie Wüstemann, M.Sc.
Projektingenieurin
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Verwendete Normen und Richtlinien

[1 ] DIN 4102-2: 1 977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, Bauteile: Begriffe, Anforde-
rungen und Prüfungen

[2] DIN 4102-9: 1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Kabelabschottungen; Be-
griffe, Anforderungen und Prüfungen

[3] DIN 4102-11 : 1985-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen,
Rohrabschottungen, Installationsschächte und-kanäle sowie Abschlüsse ihrer Revisionsöffnun-
gen

[4] DIN EN 338: 201 6-07 Bauholz für tragende Zwecke - Festigkeitsklassen

[5] DIN EN 14080: 2013-09 Holzbauwerke - Brettschichtholz und Balkenschichtholz - Anforderun-
gen

[6] DIN 20000-3: 2015-02 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 3: Brettschichtholz
und Balkenschichtholz nach DIN EN 14080

[7] DIN EN 13171: 2015-04 Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte
aus Holzfasern (WF) - Spezifikation

[8] DI N EN 13986: 2015-06 Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen - Eigenschaften, Bewer-
tung der Konformität und Kennzeichnung

[9] D l N EN 520: 2009-12 Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

[10] DIN 18180: 2014-09 Gipsplatten - Arten und Anforderungen

[11] DIN 18550-2: 2018-01 Planung, Zubereitung und Ausführung von Außen- und Innenputzen - Teil
2; Ergänzende Festlegungen zu D/A/ EN 13914-2:2016-09 für Innenputze

Weitere Literatur

Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) vom 5. März 2010 (GBI. S. 357, ber. S. 416), zuletzt
geändert am 18. Juli 2019 (GBI., S. 313).

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VwVTB) Baden-Württemberg vom 20. Dezember
2017, Az. : 45-2601. 1/51 (UM) und Az. : 5-2601.3 (WM).

Verweise auf Normen und Richtlinien beziehen sich auf die zum Ausstellungszeitpunkt dies
bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses jeweils gültige Fassung einschließlich der jeweilig gült' en
und Ergänzungen. /11 i
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Anlage 1

Muster für Übereinstimmungserklärung

Name und Anschrift des Unternehmens, das die tragende und raumabschließende Holzständerwandkon-

struktion hergestellt hat:

Bauvorhaben:

Zeitraum der Herstellung:

Feuerwiderstandsklasse der Holzständerwandkonstruktion: F30-B

Hiermit wird bestätigt, dass die tragende und raumabschließende Holzständerwandkonstruktion mit Ge-

fachdämmung und einer innen- und außenseitigen Bekleidung hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht

und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses

P SAG 02/111-740 der Gesellschaft für Materialforschung und Prüfanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH

vom 24. Juli 2020 hergestellt sowie nach der Einbauanleitung, die der Antragsteller dieses allgemeinen

bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses für die Wandkonstruktion bereit gestellt hat, eingebaut wurde.

Für die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte wie z. B. Tragkonstruktion, Verbindungs-

mittel und Dämmstoff wird dies ebenfalls bestätigt aufgrund

der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses*)

eigener Kontrollen*'

entsprechender schriftlicher Bestätigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, die der
Unterzeichner zu seinen Akten genommen haP

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszu-
händigen.)

*) Nichtzutreffendes streichen



^

f

FPA

«a

?
n

s

MFPA Leipzig GmbH
Baulicher Brandschutz

P-SAC02/111-740
vom 24. Juli 2020

Tabellarische Zusammenstellung des konstruktiven Aufbaus der Holzständerwandkonstruktionen

1 Zusammenfassun des Wandaufbaus für die tra enden, raumabschließenden Holzständerwandkonstruktionen der Feuerwiderstandsklasse F 30-B
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Wandinnenseite
Bekleidung

<o gemäß Abschnitt
§ <D " 4. 2.2
-^ § Mindestdicke von

Il Ba^Jfe OSB/3£ >
s

2a

2b

GKB

di
[mm]

d2
[mm]

212,5 ä 15,0

> 12, 5 > 15,0

Tragkonstruktion
gemäß Abschnitt 4.2.1

Tragkonstruktion / Dämmschicht

Gefachdämmung gemäß Abschnitt 4.2.4

sSS^o "'. ^"""^
b x h [mm x

mm]/
a mm

> 60x140,
a ^833

> 60x160,
a < 833

Oc,o,d
[N/mm2]

^2, 50

ä 2, 50

< 1, 52

Dicke

d

[mm]

da ä 140

d5 ä 160

Art

GUTEX Thermoflex
(Holzfaserdämmplatte gem. Ta-

belle r
GUTEX Thermoflex

(Holzfaserdämmplatte gem. Ta-
belle 1'

GUTEX Thermofibre
(Holzfasereinblasdämmung

em. Tabelle 1

GUTEX Mul-
titherm®

dg.1

[mm]

> 60

Wandaußenseite

Bekleidung
gemäß Abschnitt 4.2.3

Mindestdicke von

GUTEX Ther-
mowall®-gf

d3,2
[mm]

> 60

GUTEX Klebe- und
Spachtelputz

d4
[mm]

6, 01'

1) mit Armierungsgewebe
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Anlage 3 Detail zur Ausführung der Umhausung für Einbauten
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